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Stellungnahme 

 

Deutscher Bundestag - Ausschuss für Inneres und Heimat 

 
Öffentliche Anhörung am Montag, den 4. Juli 2022 

zum Thema "Ein Jahr nach der Flutkatastrophe - Ausblick auf die Zukunft des Bevölke-
rungsschutzes" 

 
Einleitung 

Die Strukturen des Bevölkerungsschutzes wurden in den vergangenen Jahren deutlich 
in Anspruch genommen. Nach dem bereits eine enorme Belastung des Systems durch 
die Covid-19 Pandemie erfolgte, wurden die beteiligten Akteure (Bund, Länder, Kom-
munen, Organisationen) durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 noch einmal deut-
lich gefordert. Seit dem 24. Februar 2022 sind die gleichen Akteure nun ebenso massiv 
in die Ukraine-Hilfe eingebunden. Das System des Bevölkerungsschutzes, welches in 
ganz wesentlichen Teilen durch ehrenamtliche Einsatzkräfte getragen wird, hat sich in 
Kern bewährt, jedoch ist es für solche Belastung nicht ausreichend ausgerichtet und fi-
nanziert. Das System ist sehr gut aufgestellt für kurzfristige Hilfeleistungen (Stunden 
bis Tage). Gerade jedoch für lang andauernde Aufgaben (Tage-Wochen-Monate) und 
für Aufgaben mit einem hohen Aufwand für die Führung- und Koordination der ein-
gesetzten Kräfte gibt es deutlichen Aufholbedarf im Gesamtsystem. Ehemals beste-
hende Strukturen wurden in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen der sog. „Frie-
densdividende“ abgebaut. Es gilt neue und zeitgemäße Strukturen, Einrichtungen, 
Verfahren, Rechtsinstrumente etc. zu etablieren, um zukünftig auf derartige Herausfor-
derungen besser reagieren zu können. Dazu sind umfassende gesamtgesellschaftliche 
Anstrengungen erforderlich. 

Die aus Sicht der Malteser vorzunehmenden notwendigen Anpassungen in den struk-
turellen, organisatorischen, materiellen und personellen Bereichen des Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutzes, werden im Folgenden dargelegt:  

 

Strukturelle Anpassungen zur Bewältigung künftiger Herausforderungen: 

1. Fortschreibung der Risikoszenarien. 
2. Harmonisierung des Katastrophenschutzes über die Ländergrenzen hinweg 

(Katastrophenreaktionsfähigkeiten, Stellung von Helferinnen und Helfern). 
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3. Konkretisierung und Ausweitung der Rolle des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) inkl. einer rechtlichen und finanziel-
len Stärkung zur Wahrnehmung einer zentralen Rolle in der Koordinierung des 
Bevölkerungsschutzes in Deutschland. 

4. Verbessertes Zusammenwirken der Zivilschutzmaßnahmen des Bundes mit 
dem Katastrophenschutz der Länder (Integration der bundesseitigen Beschaf-
fungen in die Konzepte der Länder). 

5. Verbesserte Organisation des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes durch 
verstärkte Kooperation von BMI und BMG sowie Schaffung ständiger Verbin-
dungen des Katastrophenschutzes mit den Gesundheitsbehörden und Gesund-
heitseinrichtungen. 

 

Organisatorische Anpassungen zur Bewältigung künftiger Herausforderungen: 

1. Nachhaltige und planbare Finanzierungsprozedere, um sicher zu stellen, dass 
Strukturen der Malteser und anderer Hilfsorganisationen zum Schutz der Be-
völkerung dauerhaft etabliert bzw. angepasst werden können.   

2. Verbesserte Risikoerkennung und Bewertung inkl. Alarmplanung zur Vorberei-
tung von Behörden und Hilfsorganisationen auf Krisen.  

3. Berücksichtigung der Hilfsorganisationen in der BOS-Funkrichtlinie. 
4. Durchgängige Bewertung der Hilfsorganisationen als kritische Infrastruktur.  

a. Entsprechende organisatorische Einbindung und materielle Ausstat-
tung. 

b. Beteiligung an Entscheidungsprozessen auf Bund- und Länderebene. 
c. Einbindung in Beratungsforen wie etwa zu Forschungsrichtlinien. 
d. Beteiligung an Forschungsinitiativen und -vorhaben.  

5. Anpassung und Umsetzung von Ausbildungsangeboten und Curricula in Be-
völkerungs- und Katastrophenschutz.  

a. Gestaltung von bedarfsgerechten Ausbildungen. Unter anderem sollte 
ein Programm, welches an die frühere Schwesternhelferinnen-Ausbil-
dung anknüpft, auf Basis der Erkenntnisse der Covid-19 Pandemie wei-
terentwickelt und wieder aufgelegt werden. 

b. Nutzung behördlicher Infrastruktur für die Vermittlung von Inhalten, 
wie etwa der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Ver-
teidigung, Online-Plattformen, digitale Lernmodule etc.. 

 

Materielle Anpassungen zur Bewältigung künftiger Herausforderungen: 
 

1. Unterstützung bei der Digitalisierung der Organisation ehrenamtlicher Struktu-
ren durch die Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Einführung 
von Software (z.B. Datenbanken, Online-Kollaboration), Hardware, Konnektivi-
tät etc. 

2. Aufstellung und Ausrüstung von Einheiten zur Führungsunterstützung bei al-
len beteiligten Einsatzorganisationen 
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3. Aufbau einer Bundesbevorratung und Förderung einer dezentralen Bevorra-
tung der Hilfsorganisationen (Verbrauchsmaterial, Arzneimittel usw.). 

4. Konsequente Realisierung aller 10 Einheiten der im Labor 5000 entwickelten 
Vorhaltung von mobilen Betreuungsmodulen zur Unterbringung und Versor-
gung von je 5000 Menschen und Übergabe an alle anerkannten Hilfsorganisati-
onen im Rahmen eines Aufbaus einer Zivilschutzreserve des Bundes. 

 
Personelle Anpassungen zur Bewältigung künftiger Herausforderungen: 

Die Auswirkungen der Pandemie haben deutlich gezeigt, dass es für einen durchhal-
tefähigen Bevölkerungsschutz einer umfassenderen personellen Aufwuchsfähigkeit 
bedarf. Personal mit medizinischen/pflegerischen Grundqualifikationen zur Ergän-
zung des Personals in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern muss bereits im 
Vorfeld von Krisen und Notlagen gut ausgebildet und in einsatzfähigen Strukturen 
integriert sein. Dazu bedarf es: 

1. der Schaffung von verbesserten Rahmenbedingungen zur Gewinnung, 
Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen im Bevölkerungsschutz, 
insbesondere durch die finanzielle Unterstützung der Gewinnung und Mo-
tivation von Ehrenamtlichen, z.B. durch Schulungsmaßnahmen, Ausstat-
tung mit entsprechender technischer Infrastruktur (Netzwerkanbindung, 
Persönliche Schutzausrüstung etc.). 

 
2. einer einheitlichen Regelung der Freistellung von Helferinnen und Helfern 

für Einsätze in Lagen wie der Flutkatastrophe oder der Covid-19-Pandemie 
in allen Bundesländern auch unterhalb des formell festgestellten Katastro-
phenfalls. Die Ungleichbehandlung der ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern zwischen den „privaten“ Hilfsorganisationen und den staatlichen 
Organisationen (THW/Feuerwehren) gilt es abzustellen. 

 
3. der Entwicklung und Realisierung eines Gesellschaftsdienstes im Bevöl-

kerungsschutz als attraktives Dienstformat zur Gewinnung und Stärkung 
von dauerhaftem ehrenamtlichem Engagement. Einen konkreten Vorschlag 
zur Ausgestaltung dieses Dienstes finden Sie in der Anlage. In das Konzept 
sind Anregungen aus Gesprächen mit den Hilfsorganisationen und Vertre-
tern aus Politik und Ministerien der Bundes- und Landesebene eingeflos-
sen. Die IMK hat 2021 das Konzept beraten und das BMI um eine Stellung-
nahme gebeten. Diese soll, bearbeitet durch das BBK, zur Herbstsitzung der 
IMK im September 2022 vorliegen. 

 

Köln, 30.06.2022 

 

Bensmann, Bereichsleiter 
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1. Aktuelle Problemstellung und Lösungsansatz 
Die Zäsur der Corona-Krise hat eine neue Notwendigkeit gesellschaftlichen Zusammenhalts 
offengelegt und Fragen nach solidarischem Grundverhalten, kollektiver Daseinsvorsorge und 
dem Stellenwert von Tätigkeiten im Gesundheitswesen und Engagement im Bevölkerungs-
schutz (Zivil- und Katastrophenschutz) aufgeworfen. Die Krise hat der Allgemeinheit die reale 
Bedrohung durch eine vorher eher abstrakt erscheinende Gefahr verdeutlicht und das Ver-
ständnis für derartige Risiken weit über frühere Krisenassoziationen (Hochwasserkatastro-
phen, Flüchtlingskrise) hinaus erhöht. Hybride Bedrohungen wie Terror-/Cyberangriffe und 
der Ausfall kritischer Infrastrukturen sind weitere Szenarien, die ernste Herausforderungen 
für den Bevölkerungsschutz darstellen. 

Die Erfahrungen aus der Corona-Krise unterstreichen die Bedeutung einer stärkeren perso-
nellen Aufwuchsfähigkeit im Gesundheitswesen und Bevölkerungsschutz, da sich solche Not-
lagen in den derzeit bestehenden Strukturen kaum bewältigen lassen. So standen Altenhil-
feeinrichtungen durch den Ausfall von Pflegekräften kurz vor der Schließung. In zahlreichen 
Kommunen wurden Behelfskrankenhäuser und Fieberambulanzen vorbereitet. In Städten, 
Gemeinden und Landkreisen ergingen Aufrufe an die Öffentlichkeit, Personen mit geeigneten 
medizinischen Qualifikationen mögen sich zum Einsatz melden. Der Blick auf mögliche Op-
ferzahlen, ökonomische Folgen, sozialpsychologische Auswirkungen und existenzielle Bedro-
hungslagen hat die Notwendigkeit einer strategischen Personal- und Materialreserve dras-
tisch verdeutlicht. 

Zugleich hat sich in der Corona-Krise wie schon bei früheren regionalen Krisen eine spontane 
Hilfsbereitschaft von Menschen gezeigt, an der Bewältigung von Notlagen unterstützend mit-
zuwirken. Doch müssen in einem durchhaltefähigen Bevölkerungsschutz weitaus mehr Men-
schen nicht nur hilfsbereit sein, sondern auch über medizinische, pflegerische oder technische 
Grundqualifikationen verfügen. Der „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ nimmt die 
auch am Beispiel der Spontanhelfer erkennbare Hilfsbereitschaft auf, um das ausbaufähige 
Potenzial bereits im Vorfeld einer Krise zu erfassen und so für einen dauerhaft ehrenamtlich 
engagierten Personenanteil im Bevölkerungsschutz zu sorgen. 

Ziel des Formats ist es, die Kompetenz zur gemeinsamen Krisenbewältigung in der Bevölke-
rung zu erhöhen, Resilienz in Notlagen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Breite zu 
fördern sowie ehrenamtliches Engagement zugunsten eines leistungs- und durchhaltefähigen 
Bevölkerungsschutzes in Deutschland zu stärken. 
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2. Format „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ 
Das Format „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ bildet sich im Kern folgendermaßen 
ab: 

Die Teilnehmenden verpflichten sich im Rahmen eines bundesweit einheitlichen Dienstfor-
mats über eine freiwillige Vereinbarung mit ihrer Einsatzstelle zu einer Dienstleistung in ei-
nem vierjährigen Modell mit Phasen der Ausbildung, der Weiterbildung und der ehrenamtli-
chen Bereitschaft zu Einsätzen und Übungen. 

 

a. Struktur, Inhalt und Zielsetzung des Dienstes 

 
 

Die Erstqualifizierung findet durch einen zweiwöchigen Einstiegslehrgang in Vollzeit statt, 
der als Grundausbildung für alle Teilnehmenden des Dienstformats die Helfergrundausbil-
dung einschließlich Erste-Hilfe-Kurs und – darauf aufbauend – den Grundlehrgang Betreu-
ungsdienst enthält. Der Einstiegslehrgang erfolgt als Präsenzausbildung, um zeitnah eine ein-
heitliche Grundqualifikation zu erreichen und das Gemeinschaftsgefühl bzw. die Motivation 
der Teilnehmenden für ein langfristiges Engagement zu stärken. Auf den Einstiegslehrgang 
aufbauend folgt die Fachausbildung wahlweise als Ausbildung in den Einsatzdiensten oder 
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im pflegerischen Bereich. Die Fachausbildung in den beiden Bereichen kann entweder im be-
rufsbegleitenden Basisformat oder im Vollzeit-Intensivformat absolviert werden. 

Die Besonderheit der berufsbegleitenden Variante ist die zeitlich ehrenamtsnahe Struktur, 
denn sowohl die Ausbildung zum/zur Einsatzsanitäter/-in als auch die zum/zur Pflegedienst-
helfer/-in findet nur an Abenden und Wochenenden statt. Dabei können Theorieteile auch in 
Online-Unterrichtsformen vermittelt werden. Diese virtuelle Vermittlung von hierfür geeig-
neten theoretischen Einheiten entlastet das Format zugunsten einer größeren Zeitflexibilität 
und Vereinbarkeit mit familiären und beruflichen Verpflichtungen. 

Die Fachausbildung im Intensivformat erfolgt in Vollzeitpräsenz und umfasst sowohl für 
den/die künftige/-n Rettungssanitäter/-in als auch für den/die künftige/-n Betreuungsassisten-
ten/-assistentin eine Ausbildungszeit in kombinierter, mit Begleitmodulen ergänzte Theorie 
und Praxis von jeweils vier Monaten. Mit den Fachausbildungen zum/zur Rettungssanitäter/-
in und zum/zur Betreuungsassistenten/-assistentin stellt das Format den Freiwilligen in der 
Intensivvariante auch eine beruflich nutzbare Aus- und Fortbildung zur Verfügung. 

Alle Freiwilligen des Formats „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ verpflichten sich 
nach absolvierter Ausbildung zu einer Teilnahme an regelmäßigen Weiterbildungen und 
praktischen Übungen in den Einsatzdiensten bzw. im pflegerischen Bereich. Wer sich für eine 
Ausbildung als Pflegediensthelfer/-in entscheidet, ist im Regelbetrieb zwar nicht in die Ein-
heiten der Einsatzdienste eingebunden, erwirbt jedoch im Rahmen der Grundqualifizierung 
wichtige Kenntnisse der Arbeit im Bevölkerungsschutz und erklärt seine Bereitschaft, die Ein-
satzdienste im Notfall im Rahmen von Betreuungseinsätzen (z. B. Evakuierungen) oder bei 
akuten Notlagen in Pflegeeinrichtungen bzw. Behelfskrankenhäusern zu unterstützen. Aus-
gebildete Pflegediensthelfer/-innen erhalten das Angebot, sich ehrenamtlich in den Besuchs- 
oder Demenzdiensten der Hilfsorganisation zu engagieren. Dadurch wird Ihnen außerhalb 
eines Einsatzes im Bevölkerungsschutz die Möglichkeit gegeben, ihre Kenntnisse in eine sinn-
stiftende Aufgabe einzubringen. 

Regelmäßige gemeinsame Übungen fördern den persönlichen Kontakt und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit, um in Notfällen eine hohe Einsatzqualität zu erzielen. Bereits der ge-
meinsame Einstiegslehrgang dient auch dem Ziel, positive Bindungen zwischen den Absol-
venten/Absolventinnen des Dienstes und der Hilfsorganisation (Einsatzstelle) aufzubauen. 
Zur Stärkung wechselseitigen Verständnisses und rascher Integration in den Dienst finden 
sowohl der Einstiegslehrgang als auch alle Fortbildungen und praktischen Übungen in Ko-
operation mit den Einheiten bzw. Diensten der Hilfsorganisationen bzw. an deren Bildungs-
einrichtungen statt. Den Hilfsorganisationen bietet sich hier die Chance, mit einer gelebten 
Willkommenskultur und über die von ihnen angebotenen attraktiven Qualifizierungsmög-
lichkeiten gut ausgebildete, motivierte Ehrenamtliche zu gewinnen und diese dauerhaft zu 
integrieren.  

So stärkt das neue Format bürgerschaftliches Engagement und verbessert die Durchhaltefä-
higkeit der Einheiten im Bevölkerungsschutz genau dort, wo sich gerade für logistisch heraus-
fordernde Einsätze die Notwendigkeit längerfristig verfügbaren Personals gezeigt hat. 
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b. Zielgruppe des Dienstes 
Der „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ ist für alle Personen geeignet, die bereit 
sind, sich vor Ort in ihrer Gemeinde oder in ihrem Landkreis zu engagieren und damit einen 
Beitrag zum Bevölkerungsschutz gleichsam vor ihrer Haustüre zu leisten – Menschen also, die 
für einen längeren (jedenfalls vierjährigen) Zeitraum vor Ort verwurzelt sind und gerade 
durch ihre Kenntnisse der lokalen Bedingungen ein wertvoller Bestandteil für Ressourcenstär-
kung in Notlagen sein können. Auch bei einem berufs- oder studienbedingten Wohnortwech-
sel eröffnet die Anbindung an die Hilfsorganisation mit ihren bundesweiten Standorten eine 
gute Möglichkeit, sich im Rahmen des Formats in der gleichen Organisation in einer ihrer 
Gliederungen zu engagieren. 

Der „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ fokussiert durch die Varianten der berufs-
begleitenden oder der Vollzeitqualifizierung bewusst eine breite Zielgruppe innerhalb der Be-
völkerung: Das Angebot einer Ausbildung in Vollzeit knüpft an die bekannten Sollbruchstel-
len junger Menschen zwischen Schule und beruflicher Ausbildung/Studium an, doch kann 
auch ein persönlicher Paradigmenwechsel bei älteren Menschen der Ausgangspunkt für einen 
Einstieg sein. Die berufsbegleitende Ausbildung bietet (jungen) Berufstätigen die Möglichkeit, 
Arbeit und Ehrenamt zeitlich miteinander in Einklang zu bringen. 

Vor diesem Hintergrund zählen sowohl junge Menschen nach Erfüllung ihrer Schulpflicht als 
auch Berufstätige jeden Alters sowie engagierte Rentner/-innen bzw. Pensionäre/Pensionärin-
nen auf der Suche nach einer erfüllenden Folgebeschäftigung zur Zielgruppe des neuen Diens-
tes. Auch Mütter und Väter mit erwachsenen Kindern können über das neue Format Pflege-
kompetenz erwerben, die wiederum in der eigenen Familie eingesetzt werden kann. Das For-
mat zielt auf allen Ebenen – Alter, Geschlecht, Herkunft, Hintergrund, Lebenssituation – auf 
die Breite der Bevölkerung, um Menschen unterschiedlichster Provenienz eine zeitflexibel ge-
staltete Möglichkeit zu ehrenamtlichem Engagement im Rahmen einer positiven Selbstver-
pflichtung zu geben und dadurch auf persönlich bereichernde Weise den Bevölkerungsschutz 
zu stärken und das Gemeinwohl zu fördern. 
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c. Finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen des Dienstes 
Das Format „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ setzt im Wesentlichen auf seine At-
traktivität und Vielfalt und die innere Motivation bzw. Bereitschaft zur freiwilligen Selbstver-
pflichtung. Es hat sich gezeigt, dass die erste Motivation für freiwilliges bzw. ehrenamtliches 
Engagement intrinsisch ist. Sie wird also aus der Freude und positiven Erfahrung im Dienst 

Zielgruppe Spontanhelfer/-innen 

Zahlreiche Einsatzsituationen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es bei Unglücken oder 
besonderen Herausforderungen eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gibt (Hoch-
wassereinsatz, Flüchtlingshilfe, Corona-Pandemie, …). In diesen Situationen bieten Personen 
den Hilfsorganisationen spontan ihre Hilfe an oder organisieren eigenständig Hilfeleistun-
gen. Diese Personen bilden ein großes Hilfeleistungspotential, das bisher nur in geringem 
Maß strukturiert bzw. proaktiv angesprochen wird.  

Das Potential von Spontanhelfer/-innen - und die Möglichkeiten zur koordinierten Zusam-
menarbeit mit den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen - kann wesentlich gesteigert wer-
den, wenn die Spontanhelfer/-innen über Basisinformationen und eine Grundqualifikation 
im Bereich des Bevölkerungsschutzes verfügen. Hier bietet der Grundlehrgang im Rahmen 
des Gesellschaftsdienstes im Bevölkerungsschutz eine wertvolle Qualifikation im Betreu-
ungsdienst. Mit der Qualifizierung zum/zur Betreuungshelfer/-in erfolgt eine Ausbildung für 
Aufgaben etwa in der Personenbetreuung, Patientenregistrierung usw. Durch die Qualifizie-
rung erhalten bisherige Spontanhelfer/-innen notwendige Grundkenntnisse, um in unter-
schiedlichen Szenarien eine noch zielgerichtetere Hilfe leisten zu können.  

Die ausgebildeten Spontanhelfer/-innen sind zunächst nicht im Rahmen der freiwilligen 
Selbstverpflichtung dauerhaft im Bevölkerungsschutz aktiv, sondern werden eingeladen, 
sich für einen möglichen Hilfseinsatz bei einer Hilfsorganisation vorregistrieren zu lassen, so 
dass sie in einer konkrete Einsatzsituation angesprochen werden können. Ein lockere Bin-
dung zu den ausgebildeten und vorregistrierten Helfer/innen kann dadurch erreicht werden, 
dass sie regelmäßig (etwa einmal pro Jahr) zu einer gemeinsamen Ausbildung oder Übung 
mit den regulären Einsatzkräften eingeladen werden. Zu prüfen ist, ob die Ausbildung bzw. 
das regelmäßige Üben etwa durch die Anerkennung als Bildungsurlaub gefördert werden 
können. 

Im Einstiegslehrgang wird aktiv dafür geworben, dass die Teilnehmenden möglichst nicht 
nur als vorregistrierte Betreuungshelfer/-innen in Kontakt mit der Organisation verbleiben, 
sondern auch an der weiteren Fachausbildung teilnehmen und sich über eine freiwillige 
Selbstverpflichtung im Umfang von 40 UE pro Jahr für Fortbildungen/Übungen und die Teil-
nahme an behördlich angeordneten Einsätzen längerfristig im Ehrenamt engagieren. Inso-
fern sind die Spontanhelfer/-innen auch eine Zielgruppe für die Gewinnung von langfristig 
Engagierten. 
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gespeist und durch die Menschen, denen man im Dienst helfend begegnet, gefördert und be-
stärkt. Zugleich ist monetärer Einsatz in Form eines „Nachteilsausgleichs“ (Fahrtkostenerstat-
tung, Zahlung von Lohnersatz usw.) erforderlich, damit durch ein freiwilliges Engagement 
kein finanzieller Nachteil entsteht. 

Vor diesem Hintergrund sieht das neue Format folgende Regelungen vor: 
• Während der Ausbildungszeit in Vollzeit beziehen die Teilnehmenden die Kostener-

stattung ihrer Aufwendungen für Fahrten, Kost und Logis (Gestellung bzw. entspre-
chende Pauschalen); Berufstätige erhalten eine Lohnersatzzahlung durch den Bund, 
Schüler/-innen und Studierende eine Mindestleistung aus Taschengeldzahlung und 
für sie abgeführte Sozialversicherungsbeiträge. 

• Nach der Ausbildung erfolgt die Verpflichtungszeit mit der Teilnahme an mindestens 
40 Stunden Fortbildung/Übungen pro Jahr sowie allen behördlich angeordneten Eins-
ätzen im reinen Ehrenamt (unter dem im Ehrenamt üblichen Auslagenersatz, ggf. Ver-
günstigungen durch Ehrenamtskarte/-Ausweis sowie Verdienstausfallentschädigung 
bei behördlich angeordneter Alarmierung im Katastrophenschutz). 

 

Der organisatorische Rahmen des Dienstes sollte durch ein Bundesgesetz für alle Bundeslän-
der festgelegt werden, so dass der Dienst bundesweit nach einheitlichen Rahmenbedingungen 
durchgeführt werden kann. Die Finanzierung des Dienstes kann zwischen Bund und Ländern 
als Ko-Finanzierung ausgestaltet sein. Bereits in der Vergangenheit hat die Bundesebene etwa 
die Kosten für die Ausbildung der sog. Schwesternhelferinnen getragen. Auf diesen Erfahrun-
gen aufbauend, könnte der Bund die Kosten der Grundausbildung im Rahmen des Einstiegs-
lehrgangs übernehmen. Die Kosten für die auf der Grundausbildung aufsetzende Fachausbil-
dung und die professionelle Betreuung und Begleitung für Personen, die sich dauerhaft im 
Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung engagieren, wären durch die Bundesländer zu 
tragen, da sich die Freiwilligen in den Einheiten des Katastrophenschutzes der Länder/ Kom-
munen engagieren.  

In Hinblick auf Durchführungspraxis, rechtliche Bestimmungen und Haftung wird eine Ver-
einbarung mit Vertragscharakter zwischen Einsatzstelle und Freiwilligem/Freiwilliger ge-
schlossen, deren Form bundeseinheitlich festgelegt ist. Als Nachweis für ihre Tätigkeit erhal-
ten die Freiwilligen eine Bescheinigung der Innenministerien der Länder für ihren Dienst, die 
ihre Erst- und Fachausbildung sowie ihre Übungs- und Einsatzzeit bestätigt. Dieses Zertifikat 
wird nach Abschluss der Ausbildung in feierlicher Form als Anerkennung verliehen. 

Ausbildung und Betreuung der Freiwilligen erfolgen direkt bei den Hilfsorganisationen, die 
eine hohe Qualität der Ausbildung und Betreuung sicherstellen. Gerade die professionelle 
und zuverlässige Betreuung während des Dienstes ist entscheidend für hohe Zufriedenheit 
und damit dauerhafte Bindung. Hier ist der Einsatz hauptamtlicher Ehrenamtskoordinato-
ren/Ehrenamtskoordinatorinnen von besonderer Bedeutung. Sie haben die Aufgabe, ein pro-
fessionelles Ehrenamtsmanagement zu gewährleisten, über das eine zuverlässige, langfristige 
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Betreuung und integrative Bindung der Freiwilligen an die Verbände gelingt. In den ehren-
amtlichen Hospizdiensten oder Integrationsdiensten für Geflüchtete wurden in der Vergan-
genheit positive Erfahrungen durch den Einsatz von Ehrenamtskoordinatoren/Ehrenamtsko-
ordinatorinnen gemacht. Diese können auf den ehrenamtlichen Einsatz im Bevölkerungs-
schutz angepasst werden. 

 

d. Ehrenamtsmanagement in der Hilfsorganisation 
Über den „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ können vor allem dann Menschen für 
ein langfristiges ehrenamtliches Engagement gewonnen werden, wenn am Dienstort eine ge-
winnende Atmosphäre erlebt wird. Hier setzen die Anforderungen an die Hilfsorganisation 
als Einsatzstelle an. Ziel des Einstiegslehrgangs ist also zum einen die Vermittlung einer soli-
den Grundqualifikation für den Bevölkerungsschutz. Zum anderen wird der Grundstein für 
ein langfristiges ehrenamtliches Engagement gelegt. Daher muss dort ehrenamtliches Enga-
gement erlebbar sein. Dies gelingt durch den Kontakt mit den ehrenamtlichen Führungskräf-
ten der Einsatzeinheiten, die nach der Qualifizierungsphase die Ansprechpartner/-innen für 
die Freiwilligen sind. 

Hauptamtliche Koordinierungskräfte, die die Lehrgänge organisatorisch vorbereiten, unter-
stützen die ehrenamtlichen Führungskräfte der Einsatzeinheiten in der Umsetzung des Eh-
renamtsmanagements. Diese Ehrenamtskoordinatoren/Ehrenamtskoordinatorinnen bilden 
im neuen Format das Äquivalent zur pädagogischen Begleitung in den klassischen Freiwilli-
gendiensten, indem sie die neuen Ehrenamtlichen begleiten und betreuen und deren Ausbil-
dung und Einsatz organisieren. 
 

Im Überblick lautet ihr Auftrag: 
- Beratung/ Aufklärung der Interessierten 
- Organisation/ Vorbereitung der Ausbildungskurse und Praktika 
- Administration/ Verwaltung 
- Gesprächsangebote nach Einsätzen 
- Ansprechpartner/-in für die Teilnehmenden in den Lehrgängen 
- Motivation und Unterstützung 
 

Die Begleitung durch Ehrenamtskoordinatoren/Ehrenamtskoordinatoren ist einer von mehre-
ren Bausteinen, um ein dauerhaftes Engagement zu erreichen. Ein weiterer Baustein ist die 
Erfahrung der Selbstwirksamkeit im Tun und die Anerkennung für den geleisteten Dienst. In 
diesem Kontext ist das Angebot von Fach- und Führungsqualifikationen eine zusätzliche 
Komponente zur Erhaltung der Motivation. Diese können neben der Bedeutung für den Ein-
satz im Bevölkerungsschutz auch einen beruflichen Mehrwert bieten und damit ein wichtiger 
„Benefit“ des Dienstes sein. Eine gute Betreuung und Begleitung, die Anerkennung der er-
brachten Leitungen und mögliche „Benefits“ leisten einen wichtigen Beitrag für die Motiva-
tion. Für einen nachhaltigen Erfolg des Konzepts entscheidend ist jedoch, dass sich die Enga-
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gierten vor Ort wohlfühlen und während ihres Dienstes persönliche Bindungen und Freund-
schaften aufbauen. Dies ist der entscheidende Faktor, um ein Engagement auf Dauer fortzu-
setzen.  
 
3. Unterscheidung des Dienstes von bisherigen Freiwilligenformaten 
Das Format „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ unterscheidet sich in seiner zeitli-
chen, strukturellen und inhaltlichen Konzeption ebenso wie in seinem breiten Ziel(gruppen)-
Fokus von bisherigen Freiwilligenformaten: 

 

 

Das berufsbegleitende Format hat im Gegensatz zu anderen in Vollzeit durchgeführten For-
maten die Besonderheit, dass es auch für junge Menschen, die mit 16 Jahren eine Berufsaus-
bildung etwa im handwerklichen oder kaufmännischen Bereich beginnen und mit Anfang 20 
im Beruf stehen, geeignet ist. Diese Personengruppe nimmt in der Regel selten am klassischen 
FSJ-/BFD teil, das vor allem von Abiturienten aus bildungsbürgerlich geprägten Familien ge-
nutzt wird. Damit zielt der „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ auf einen weiteren 
Adressatenkreis und erreicht andere Bevölkerungsgruppen bzw. ein breiteres Milieu als die 
bestehenden FSJ-/BFD-Formate und leistet so einen Beitrag zur Stärkung des gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhalts. In seiner Struktur lehnt sich das neue Dienstformat an die Kon-
zeption der ehemals im Zivilschutz tätigen Wehrpflichtigen an, die über einen Zeitraum von 
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mehreren Jahren ihren Ersatzdienst bei den Hilfsorganisationen leisteten, und enthält Ele-
mente der ehemals staatlich finanzierten Ausbildung von Pflegehelfern / Schwesternhelferin-
nen. 

Die Anforderungen an einen leistungs- und durchhaltefähigen Bevölkerungsschutz können 
durch die bestehenden Freiwilligendienste nicht geleistet werden. Zwar wird der Zivilschutz 
im Bundesfreiwilligengesetz ausdrücklich als mögliches Einsatzgebiet benannt, doch haben 
die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass die bestehenden Freiwilligendienste mit ihren spe-
zifischen an Vollzeit (auf eine bestimmte Dauer begrenzt) und ganztägig orientierten Struktu-
ren kein adäquates Instrument sind, um den Wegfall der Ersatzdienstleistenden im Zivil-
schutz zu kompensieren. 

Weitaus stimmiger wird die ehrenamtliche Prägung im Katastrophenschutz über das neue 
Format ergänzt, dessen längerfristige Grunddisposition, Zeitflexibilität und ehrenamtliche 
Zielrichtung der Struktur des Katastrophenschutzes stärker entgegenkommen. Der „Gesell-
schaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ ist gerade im berufsbegleitenden Basisformat näher an 
ehrenamtlichem Engagement angesiedelt als der Bundesfreiwilligendienst. Die Fachausbil-
dung im Basisformat des neuen Dienstes ist ohne Weiteres neben einem Studium, neben der 
Ausbildung, neben oder nach dem regulären Beruf zu absolvieren und somit auch kompatibel 
mit persönlichen Lebens(zeit)modellen von Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen. 

 

4. Gesamtgesellschaftlicher Beitrag des Dienstes 
In Deutschland wird seit vielen Jahren – und angesichts des Freiwilligen Wehrdienstes „Dein 
Jahr für Deutschland“ jüngst wieder verstärkt – über einen gesellschaftlich breiter angelegten 
Dienst für das Allgemeinwohl mit dem Ziel eines nachhaltigeren sozialen Miteinanders dis-
kutiert. Die Malteser haben diese Debatte seit jeher schon mit Blick auf die wünschenswerte 
Förderung des Ehrenamtes begrüßt und erweitern sie gerade nach der Corona-Erfahrung 
durch einen gezielten Vorschlag, der den Bevölkerungsschutz strukturell und somit langfris-
tig stärkt und den sozialen Zusammenhalt durch ein gesellschaftsförderndes Format mit star-
ker ehrenamtlicher Prägung intensiviert. 

Das von den Maltesern angeregte Format „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ trifft 
auf den Konsens aller sozialen Verbände, Freiwilligenmodelle bzw. ehrenamtliches Engage-
ment von staatlicher Seite zu stärken. Es löst die immer wieder diskutierte Frage der Zwangs-
verpflichtung bewusst zugunsten eines Modells auf, das den positiven Charakter verbindli-
cher Selbstverpflichtung mit einem attraktiven und zugleich flexiblen Qualifizierungs- und 
Ausbildungspaket und weiteren positiven Faktoren als Ausgleich für die persönlich einge-
setzte Zeit verbindet. Wenn die Freiwilligen über diesen Dienst ehrenamtlich tätig werden, 
stellen sie sich mit ihren im Zuge des Formats „Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz“ 
erworbenen Qualifikationen und Fertigkeiten an ihrem Einsatzort in den Dienst der Gemein-
schaft und stärken über ihr bürgerschaftliches Engagement den gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in unserem Land. 
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